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Anfängerklausur: Das Kopftuch der Richterin 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Jakob Beaucamp, Wiss. Mitarbeiter Felix Thrun, Köln* 
 
 
Die Semesterabschlussklausur wurde im Wintersemester 2019/ 
2020 an der Universität zu Köln im Rahmen der Vorlesung 
„Grundkurs Grundrechte“ gestellt. Die durchschnittlich er- 
reichte Punktzahl betrug 5,76 Punkte, wobei 23,8 % der 
Teilnehmenden die Klausur nicht bestanden. Der Fall behan-
delt das Konfliktfeld zwischen der justiziellen Neutralitäts-
pflicht und der grundrechtlich geschützten Religionsfreiheit 
der Justizbeschäftigten. Er ist zum einen angelehnt an die 
Entscheidung des Bayrischen Verfassungsgerichtshofes vom 
14.3.2019 zur Verfassungsmäßigkeit der BayRiStAG1 sowie 
an die Entscheidung des BVerfG zum Referandarinnenkopf-
tuch vom 14.1.20202, greift aber auch den nordrhein-west- 
fälischen Gesetzesentwurf zu einem Justizneutralitätsgesetz3 
auf. Die Bearbeitungszeit betrug 120 Minuten. 
 
Sachverhalt 
Bereits seit längerer Zeit wird in Deutschland eine gesell-
schaftliche Debatte um die Frage geführt, ob Frauen im öf-
fentlichen Dienst ein Kopftuch tragen dürfen oder ob diese 
Art der Verschleierung zum Schutz der staatlichen Neutralität 
verboten werden sollte. 

Im Januar 2019 beschließt der Landtag NRW das „Justiz-
neutralitätsgesetz“ (JNeutG), welches im selben Monat in 
Kraft tritt und das äußere Erscheinungsbild von Justizbe-
schäftigten regelt. Als Justizbeschäftigte gelten unter ande-
rem auch Richterinnen. Das Gesetz verbietet es, wahrnehm-
bare religiös oder weltanschaulich geprägte Symbole oder 
Kleidungsstücke in der gerichtlichen Verhandlung zu tragen. 
Der Gesetzgeber will damit die „Neutralität der Justiz“ stär-
ken. Um den Rechtsfrieden und die Funktionsfähigkeit der 
Gerichte nicht zu gefährden, dürfe durch die Justizbeschäftig-
ten „nicht der geringste Anschein von Voreingenommenheit“ 
erweckt werden. Außerdem diene das Gesetz dem Schutz der 
Verfahrensbeteiligten, die im Gerichtssaal vor der Konfronta-
tion mit Glaubenssymbolen geschützt werden müssten. Die 
Grundrechte der Justizbeschäftigten hingegen seien nicht ver- 
letzt, da diese sich freiwillig in die Sphäre des Staates bege-
ben hätten und sich daher grundsätzlich nicht auf Grundrech-
te berufen könnten. Außerdem schreibe der Koran ein Kopf-
tuch nicht ausdrücklich vor. 

E ist Richterin am Landgericht Köln. Während ihrer zwei-
jährigen Elternzeit hat sie zu ihrem Glauben gefunden und ist 
zum Islam konvertiert. Nun, nach dem Ende ihrer Elternzeit, 
ist E wieder in den Dienst zurückgekehrt. Zu ihren Aufgaben 
als Richterin gehört es insbesondere, die Gerichtsverhandlun-
gen zu leiten. 

E sieht sich jedoch nicht mehr in der Lage, dieser Tätig-
keit nachzugehen, weil sie – was zutrifft – nach dem JNeutG 

                                                
* Die Autoren sind Wiss. Mitarbeiter und Doktoranden am 
Institut für Staatsrecht der Universität zu Köln, Direktor: 
Prof. Dr. Wolfram Höfling, M.A. 
1 BayVerfGH, Entsch. v. 14.3.2019 – Vf. 3-VII-18. 
2 BVerfG, Beschl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17. 
3 LT-NRW Drs. 17/3774. 

dabei ihr Kopftuch ablegen müsste, welches sie seit ihrer 
Konvertierung stets trägt. Sie habe sich als streng gläubige 
Muslima an die Bekleidungsvorschriften des Korans zu hal-
ten und dürfe daher das Kopftuch in der Öffentlichkeit nicht 
ablegen. Ihr sei bewusst, dass gewisse Islamgelehrte das 
Kopftuch nicht für zwingend erforderlich halten. Sie sei je-
doch fest davon überzeugt, dass nur mit einem Kopftuch den 
Geboten des Islams genüge getan sei. Von diesen Geboten 
dürfe auch nicht aus beruflichen Gründen abgewichen wer-
den. Dass das JNeutG ihr verbietet, ein Kopftuch bei der 
Verhandlung zu tragen, kann E nicht verstehen. Religiöse 
Richterinnen und Richter könnten genauso neutral und unbe-
fangen handeln und entscheiden wie solche, die keiner Reli-
gion angehörig sind. 

Sie erhebt deswegen im April 2019 formgerecht eine Ver-
fassungsbeschwerde gegen das JNeutG. 
 
Auszug aus dem Justizneutralitätsgesetz NRW 
§ 1 Grundsatz 
Die Beschäftigten der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
genießen die Freiheit des Glaubens, des Gewissens sowie des 
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses. Eine Diskri- 
minierung von Beschäftigten aufgrund ihres Glaubens oder 
weltanschaulichen Bekenntnisses ist unzulässig. Zur Wah-
rung der staatlichen Neutralität sind Beschäftigte sowie eh-
renamtliche Richterinnen und Richter im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit zu besonderer Zurückhaltung bei Ausübung des religi-
ösen und weltanschaulichen Bekenntnisses verpflichtet. 
 
§ 3 Verbot religiös oder weltanschaulich geprägter Symbole 
und Kleidung 
(1) Beschäftigte sowie ehrenamtliche Richterinnen und Rich-
ter dürfen in der gerichtlichen Verhandlung keine wahrnehm-
baren Symbole oder Kleidungsstücke tragen, die bei objekti-
ver Betrachtung eine bestimmte religiöse oder weltanschauli-
che Auffassung zum Ausdruck bringen. […] 
 
Frage 1 
Wird die Verfassungsbeschwerde der E erfolgreich sein? 
 
Frage 2 
Nach aktueller Rechtslage ist Lehrerinnen an staatlichen 
Schulen in NRW das Tragen des Kopftuchs grundsätzlich 
erlaubt. Ist diese unterschiedliche Behandlung verfassungs-
rechtlich zu legitimieren? (Nehmen sie dazu kurz gutachter-
lich Stellung!) 
 
Bearbeitungsvermerk 
Art. 12, 33 und 2 GG sind nicht zu prüfen. Auf Art. 3 GG ist 
lediglich im Rahmen der Beantwortung der zweiten Frage 
einzugehen. Es ist zu unterstellen, dass das Bundesverfas-
sungsgericht zuständig und das JNeutG kompetenzgemäß 
und in einem ordnungsgemäßen Gesetzgebungsverfahren zu- 
stande gekommen ist. 
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Lösungsvorschlag zu Frage 1 
Die Verfassungsbeschwerde der E hat Erfolg, soweit sie 
zulässig und begründet ist. 

Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts ist nach 
der Anmerkung zu unterstellen. 
 
A. Zulässigkeit 
I. Beschwerdefähigkeit 
Als natürliche Person ist die E Grundrechtsträgerin, damit 
„jedermann“ im Sinne von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 
Abs. 1 BVerfGG und beschwerdefähig. 

Dies wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass die E sich 
als Richterin in die „Sphäre des Staates“ begeben hat. Grund-
sätzlich können sich auch Personen, die sich in einem beson-
deren Näheverhältnis zum Staat befinden beziehungsweise in 
den staatlichen Aufgabenbereich eingegliedert sind, diesem 
gegenüber auf ihre Grundrechte berufen.4 Eine Ausnahme 
kann nur dort gelten, wo der Betroffene nicht als Person und 
Bürger, sondern allein als Funktionsträger in seiner Amts- 
stellung betroffen ist. Hier ist die E zumindest auch in ihrer 
persönlichen Rechtsstellung betroffen, sodass sie sich auf 
Grundrechte berufen kann. 
 
II. Beschwerdegegenstand 
Tauglicher Beschwerdegegenstand ist nach Art. 93 Abs. 1 
Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG jeder Akt der öffentlichen 
Gewalt. Die E wendet sich gegen das Justizneutralitätsgesetz 
NRW (JNeutG), welches ein Akt der Legislative und damit 
tauglicher Beschwerdegegenstand ist. 
 
III. Beschwerdebefugnis 
Die E müsste beschwerdebefugt sein, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a 
GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG. Dazu muss die geltend gemachte 
Grundrechtsverletzung zumindest möglich sein und die E 
müsste selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein.5 

Die geltend gemachte Verletzung von Art. 4 Abs. 1 und 2 
GG ist hier nicht von vornherein und unter jeder Betrach-
tungsweise ausgeschlossen. 

Darüber hinaus muss E durch die Akte der öffentlichen 
Gewalt selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein. 
E fällt als Justizbeschäftigte in den Anwendungsbereich des 
Gesetzes und ist damit selbst betroffen. Das Gesetz ist bereits 
in Kraft getreten und wirkt daher aktuell (und nicht erst in der 
Zukunft), weswegen für E, die bereits in den Dienst zurück-
gekehrt ist, auch eine gegenwärtige Betroffenheit vorliegt. 
Schließlich verändert das JNeutG durch das Verbot religiöser 
Kleidung die Rechtsstellung der E, ohne dass es eines weite-
ren Vollzugsakts bedürfte. Es handelt sich um eine sogenann-
te selbstausführende Norm.6 E ist daher unmittelbar betrof-
fen. 
                                                
4 Epping, Grundrechte, 8. Aufl. 2019, Rn. 697 f.; BVerfG, 
Beschl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, Rn. 79 (juris) für die 
Rechtsreferendarin; Weidemann, ZJS 2016, 286 (287). 
5 Epping (Fn. 4), Rn. 178 ff. 
6 Siehe zu diesen auch „self-executing Normen“ genannten 
Regelungen Pils, JA 2011, 113. 

IV. Rechtswegerschöpfung 
Da gegen ein Parlamentsgesetz kein Rechtsweg gegeben ist 
(vgl. § 93 Abs. 3 BVerfGG), steht das Gebot der Rechtsweg- 
erschöpfung der Zulässigkeit nicht entgegen. 
 
V. Subsidiarität 
Nach dem Grundsatz der Subsidiarität ist die Verfassungs- 
beschwerde zulässig, wenn die geltend gemachte Grundrechts-
verletzung auf keine andere, zumutbare Weise hätte beseitigt 
werden können.7 Deswegen wird zum Beispiel von Beschwer-
deführer/-innen erwartet, dass sie eine Ausnahmegenehmi-
gung beantragen, falls diese Möglichkeit gesetzlich vorgese-
hen ist. Das JNeutG sieht eine solche Möglichkeit nicht vor. 
Gegen das Gesetz zu verstoßen, ist der E nicht zumutbar, da 
dies mit disziplinarrechtlichen Konsequenzen einhergeht.8 
 
VI. Frist und Form 
Die Verfassungsbeschwerde wurde laut Sachverhalt form- 
gerecht (§§ 23, 92 BVerfGG) eingelegt. Die E hat auch die 
Jahresfrist (§ 93 Abs. 3 BVerfGG) gewahrt, da sie bereits im 
April 2019 gegen das im Januar 2019 in Kraft getretene Ge-
setz vorgeht. 
 
VII. Zwischenergebnis 
Die Verfassungsbeschwerde der E ist zulässig. 
 
B. Begründetheit: Verletzung der Glaubensfreiheit (Art. 4 
Abs. 1 und 2 GG) 
Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit E durch § 3 
JNeutG in ihren Grundrechten verletzt ist. In Betracht kommt 
eine Verletzung der Glaubensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 
GG.9 

E ist in ihrem Grundrecht aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG ver-
letzt, wenn in nicht gerechtfertigter Weise in den Schutz- 
bereich eingegriffen wurde. 
 
I. Schutzbereich 
Dazu müsste zunächst der Schutzbereich eröffnet sein. Bei 
der Glaubensfreiheit handelt es sich um ein Jedermann-
Grundrecht, die E ist also vom persönlichen Schutzbereich 
erfasst. 

In sachlicher Hinsicht schützt Art. 4 Abs. 1 und 2 GG Re-
ligionen und Weltanschauungen: Eine Religion beinhaltet 

                                                
7 Epping (Fn. 4), Rn. 191. 
8 Ein Eingehen auf die Möglichkeit einer Feststellungsklage 
(vgl. Epping [Fn. 4], Rn. 192) wurde an dieser Stelle von den 
Teilnehmenden nicht erwartet. 
9 Daneben kommt auch eine Verletzung des Grundrechts aus 
Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG in Betracht. Hier stellt sich insb. die 
Frage, ob das Verbot religiöser Symbole im Rahmen der sog. 
Drei-Stufen-Theorie als Ausübungs- oder Zugangsregelung 
einzuordnen ist. Allerdings vermag Art. 12 GG grundsätzlich 
keinen weitergehenden Schutz zu vermitteln als die „schran-
kenlos“ gewährleistete Religionsfreiheit, vgl. BVerfG, Be-
schl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, Rn. 110 (juris). 
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eine Sinndeutung der Welt im Ganzen beziehungsweise eine 
Gesamtansicht über das Leben und nicht bloß Überzeugun-
gen zu Teilaspekten, die sich zum Beispiel auf Fragen der 
Natur, der Ästhetik, der Moral oder der Politik beschränken. 
Sie unterschiedet sich von der Weltanschauung durch ihren 
Gottesbezug.10 Nach diesen Kriterien handelt es sich beim 
Islam um eine Religion. 

Artikel 4 Abs. 1 und 2 GG beschreiben einen einheitli-
chen Schutzbereich, der sich auf den inneren Glauben (forum 
internum), das Bekenntnis und die Religionsausübung (forum 
externum) erstreckt. Dazu gehört die Freiheit „sein gesamtes 
Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und 
seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln“.11 
Dabei ist das Selbstverständnis der jeweils betroffenen Reli-
gionsgemeinschaft und des Grundrechtsträgers zugrunde zu 
legen. Wichtig ist vor allem eine Konsistenzprüfung bezie-
hungsweise eine Plausibilitätsprüfung. Zu klären ist also, ob 
sich das Verhalten in plausibler Weise als Glaubensregel ver- 
stehen lässt. Dabei ist die Trennung von Staat und Kirche 
sowie die Neutralitätspflicht des Staates zu berücksichtigen. 
Der Staat entscheidet grundsätzlich nicht über religionsinter-
ne Fragen, sondern muss vielmehr das Selbstverständnis der 
Gläubigen respektieren.12 

Die E möchte eine von einem großen Teil der gläubigen 
Muslimas gelebte Bekleidungsvorschrift einhalten und das 
Kopftuch auch während ihrer Tätigkeit als Richterin tragen. 
Für sie ergibt sich das Verhüllungsgebot aus dem Koran als 
verbindliche Regel ihrer Religion. Damit ist hinreichend 
plausibel dargelegt, dass es sich um eine Glaubensregel han-
delt. Unerheblich ist, dass der Koran das Kopftuch nicht aus- 
drücklich erwähnt und im Islam deswegen unterschiedliche 
Ansichten zum Bedeckungsgebot vertreten werden,13 da reli- 
giöse Schriften in der Regel auslegungsbedürftig sind. Damit 
die gläubige Person eine Verhaltensregel als für sich verbind-
lich erachtet, ist keine ausdrückliche Formulierung im jewei-
ligen religiösen Text erforderlich. Dementsprechend stellt 
sich die von E begehrte Handlung als Ausübung ihres durch 
Art. 4 GG geschützten Glaubens dar. Der sachliche Schutz- 
bereich ist eröffnet. 
 
II. Eingriff 
In diesen Schutzbereich müsste in einer dem Staat zurechen-
barer Weise eingegriffen worden sein. Ein Eingriff ist jede 
staatliche Maßnahme, die ein grundrechtlich geschütztes Ver- 
halten beeinträchtigt oder unmöglich macht (sog. moderner 
oder erweiterter Eingriffsbegriff).14 E wird durch das JNeutG 
vor die Wahl gestellt, für sie zwingende Bekleidungsvorschrif-
ten zu missachten oder auf ihre Berufsausübung zu verzich-

                                                
10 Dazu insgesamt Epping (Fn. 4), Rn. 307 ff. 
11 BVerfG, Beschl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, Rn. 78 ff. 
(juris); BVerfGE 108, 282 (297); st. Rspr. seit BVerfGE 24, 
236 (246). 
12 Epping (Fn. 4), Rn. 309. 
13 BVerfG, Beschl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, Rn. 80 
(juris). 
14 Epping (Fn. 4), Rn. 393 ff. 

ten. Dies erschwert ein grundrechtlich geschütztes Verhalten 
und stellt daher einen Eingriff dar.15 
 
III. Rechtfertigung 
Dieser Eingriff könnte jedoch gerechtfertigt sein. Dazu müss-
te er von den Schranken des Grundrechts unter Berücksichti-
gung der Schranken-Schranken gedeckt sein. 
 
1. Schranken 
Fraglich ist, ob Art. 4 Abs. 1 und 2 GG einem ausdrücklichen 
Schrankenvorbehalt unterliegt oder ob es sich um ein soge-
nanntes „schrankenlos gewährleistetes Grundrecht“ handelt. 
Das hängt von der Interpretation16 des Art. 136 Abs. 1 WRV 
i.V.m. Art. 140 GG ab. 

Nach Art. 136 Abs. 1 WRV werden die bürgerlichen und 
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten durch die Ausübung 
der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. Diese 
nicht ohne weiteres verständliche17 Norm statuiert letztlich 
ein Gleichbehandlungsgebot: Alle Angehörigen der verschie-
denen Religionsgemeinschaften sollen unabhängig von ihrem 
Glauben die gleichen Rechte und Pflichten innehaben.18 Die-
sem Diskriminierungsverbot wird teilweise ein Vorbehalt 
„allgemeiner“, also nicht zwischen Religionsgemeinschaften 
differenzierender Gesetze entnommen, was einem qualifizier-
ten Gesetzesvorbehalt entspräche.19 Eine andere Lesart ent-
nimmt dem Wortlaut einen einfachen Gesetzesvorbehalt, in- 
dem sie die „bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und 
Pflichten“ als Schranken der Glaubensfreiheit interpretiert.20 
Nach beiden Lesarten ist die Glaubensfreiheit nicht „schran-

                                                
15 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, Rn. 77 
(juris); Payandeh, DÖV 2018, 482 (483). 
16 Allgemein zur Auslegung G. Beaucamp/J. Beaucamp, 
Methoden und Technik der Rechtsanwendung, 4. Aufl. 2019, 
S. 42 ff. 
17 Korioth spricht in: Maunz/Dürig, Grundgesetz Kommentar, 
90. Lfg., Stand: Februar 2020, Art. 136 WRV Rn. 28 mit 
Verweis auf Maunz von „missglückt“. 
18 Korioth (Fn. 17), Art. 136 WRV Rn. 28 
19 Vgl. v. Coelln, in: Gröpl/Windthorst/v. Coelln (Hrsg.), 
Studienkommentar Grundgesetz, 4. Aufl. 2020, Art. 4 Rn. 29 
m.w.N. 
20 Nach Starck, in: v. Mangold/Klein/Stark, Grundgesetz 
Kommentar, 7. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 88 ist diese Schranken-
regelung sogar „eindeutig“ in Art. 136 Abs. 1 WRV enthal-
ten. Unberücksichtigt bleibt dabei aber, dass diese Interpreta-
tion auf einem Umkehrschluss fußt, der nicht zwingend ist. 
Eindeutig zu entnehmen ist Abs. 1 nur, dass die bürgerlichen 
Rechte und Pflichten nicht beeinträchtigt werden. Das bedeu-
tet im Umkehrschluss aber nicht zwingend, dass die Religi-
onsfreiheit durch diese selbst eine Begrenzung erfährt. Viel-
mehr ist dem Wortlaut nur ein Anknüpfungsverbot zu ent-
nehmen, vgl. Korioth (Fn. 17), Art. 136 Rn. 28. Eine Aussage 
über die Schranken der Religionsfreiheit enthielt allein 
Art. 135 WRV; vgl. dazu Germann, in: Epping/Hillgruber 
(Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar Grundgesetz, 
43. Ed., Stand: 15.5.2020, Art. 4 Rn. 47.3. 
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kenlos“ garantiert, sondern steht nach Art. 136 Abs. 1 WRV 
i.V.m. Art. 140 GG unter einem Gesetzesvorbehalt.21 

Nach überwiegender Ansicht folgt für die Glaubens- 
freiheit kein Gesetzesvorbehalt aus Art. 136 Abs. 1 WRV. 
Die vorbehaltlose Formulierung in Art. 4 GG „überlagere“ 
einen ggf. aus der WRV zu entnehmenden Vorbehalt.22 Dafür 
spricht vor allem, dass der verfassungsgebende Gesetzgeber 
einen zwischenzeitlich angedachten Gesetzesvorbehalt letzt-
lich nicht übernommen hat. Er wollte demnach eine vorbe-
haltslose Grundrechtsgewährleistung schaffen, was bei der 
Auslegung maßgeblich zu berücksichtigen ist. Für diesen 
Willen spricht auch, dass Art. 135 WRV, welcher in seinem 
Satz 3 einen ausdrücklichen Gesetzesvorbehalt enthielt, nicht 
inkorporiert wurde.23 Art. 136 WRV selbst wurde erst am 
Ende der Beratungen in die Übernahme des Weimarer Staats- 
kirchenrechts einbezogen, ohne dass seine Auswirkungen auf 
Art. 4 GG diskutiert worden sind.24 Die Glaubensfreiheit ist 
daher richtigerweise als vorbehaltlos gewährleistetes Grund-
recht auszulegen. Dafür spricht aus systematischer Sicht auch, 
dass ein aus Art. 136 Abs. 1 WRV zu entnehmender Vorbe-
halt nur für die Glaubens-, nicht aber für die Weltanschau-
ungsfreiheit gelten würde. Dies widerspricht aber der grund-
gesetzlichen Intention eines gleichmäßigen Schutzes von 
„religiösen und nicht-religiösen Weltanschauungen“.25 

Somit ist Art. 4 Abs. 1 und 2 GG als sogenanntes vorbe-
haltlos gewährleistetes Grundrecht zu interpretieren. Auch sol- 
che Grundrechte sind einschränkbar, jedoch nur zum Schutze 
von Rechtsgütern von Verfassungsrang. Darüber hinaus dür-
fen Eingriffe in vorbehaltlose Grundrechte (ebenfalls) nur 
durch oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Das zu prüfen-
de JNeutG müsste also dem Schutz von Rechtgütern von 
Verfassungsrang dienen. Hierzu gehören die Grundrechte 
Dritter sowie andere Rechtsgüter, denen das GG selbst eine 
besondere Bedeutung beimisst.26 

Das JNeutG soll zum einen die negative Glaubensfreiheit 
der Prozessbeteiligten, Art. 4 Abs. 1 und 2 GG, schützen. 
Diese stellt als „Grundrecht Dritter“ jedenfalls ein Rechtsgut 
von Verfassungsrang dar. Zum anderen soll durch die Rege-
lung die „Neutralität der Justiz“ gesichert werden. Dieses 
Rechtsgut lässt sich insbesondere auf die allgemeine Pflicht 
des Staates zu weltanschaulich-religiöser Neutralität (Art. 3 
Abs. 3 GG und Art. 140 GG i.V.m. Art. 136 Abs. 1 und 4, 
137 Abs. 1 WRV) zurückführen und genießt damit ebenfalls 
Verfassungsrang. 

Das JNeutG stellt damit, obwohl es in ein vorbehaltslos 
gewährleistetes Grundrecht eingreift, eine grundsätzlich taug-
liche Schranke der Glaubensfreiheit dar. 
 
 

                                                
21 Wie „ausdrücklich“ dieser Vorbehalt angesichts der For-
mulierung des Art. 136 Abs. 1 WRV wäre, mag dahinstehen. 
22 So insb. die Rechtsprechung des BVerfG, siehe E 33, 23 
(30 f.).  
23 Epping (Fn. 4), Rn. 318 ff. m.w.N. 
24 Korioth (Fn. 17), Art. 140, Rn. 7 a.E. 
25 Dazu Holzke, NVwZ 2002, 903 (908). 
26 v. Coelln (Fn. 19), Art. 4 Rn. 30 m.w.N. 

2. Schranken-Schranken 
Allerdings unterliegen grundrechtsbeschränkende Gesetze ih- 
rerseits wiederum verfassungsrechtlichen Beschränkungen 
(sogenannte Schranken-Schranken). Als erörterungsbedürftig 
kommt hier allein die Schranken-Schranke der Verhältnis- 
mäßigkeit in Betracht. § 3 Abs. 1 JNeutG müsste demnach 
verhältnismäßig sein. Dies ist der Fall, wenn die Norm einen 
legitimen Zweck verfolgt und zur Zweckerreichung geeignet, 
erforderlich und angemessen ist. 
 
a) Legitimer Zweck 
Dazu müssten die verfolgten Zwecke zunächst legitim sein. 
Wie vorstehend erläutert soll das JNeutG die Neutralität der 
Justiz und die negative Religionsfreiheit der Prozessbeteilig-
ten schützen. Diese Zwecke sind als Rechtsgüter von Verfas-
sungsrang legitim. 
 
b) Geeignetheit 
Das dazu angewendete Mittel, also das im JNeutG enthaltene 
Verbot religiöser Symbole, müsste zur Erreichung dieser 
Zwecke geeignet sein. Geeignetheit meint dabei allein die 
Effektivität der Maßnahme. Zu prüfen ist, ob sie überhaupt 
dazu beitragen kann, den angepeilten Zweck zu fördern.27 

Hinsichtlich der Neutralitätspflicht gilt, dass der Staat 
sich nicht mit einzelnen Glaubensrichtungen identifizieren 
darf. Durch das umfassende Verbot religiöser Kleidung und 
Symbole ist von vornherein ausgeschlossen, dass eine solche 
Identifikationswirkung eintritt. Fraglich ist aber, ob eine ent- 
sprechende Wirkung überhaupt besteht. Denn nur dann kann 
das Verbot überhaupt einen positiven Effekt für die justizielle 
Neutralität bringen. Dies hängt davon ab, ob man das religiö-
se Symbol, wie z.B. das Kopftuch,28 der Richterin als Privat-
person oder als Funktionsträgerin (und damit letztlich dem 
Staat) zurechnet. Dort wo der Staat einen besonderen Einfluss 
auf den Ablauf und die äußeren Umstände einer Amtshand-
lung nimmt, sind ihm die Verhaltensweisen der Amtsträger 
eher zurechenbar. Das gerichtliche Verfahren ist mit den 
verschiedenen Prozessordnungen detailliert geregelt. Mit den 
Vorschriften zur Amtstracht29 nimmt der Staat Einfluss auf 

                                                
27 Epping (Fn. 4), Rn. 53; vertiefend zum Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz Wienbracke, ZJS 2013, 148. 
28 Fraglich ist darüber hinaus, ob das Kopftuch überhaupt 
pauschal als religiöses Symbol gewertet werden kann oder ob 
es nicht vielmehr ein kulturelles Symbol ist, welches je nach 
persönlicher Intention der Trägerin mehr oder weniger stark 
religiös konnotiert ist (vgl. dazu BVerfGE 108, 282 [303 f.]; 
138, 296 [332]). Das Abstellen auf die „verbreitete Deutung“ 
überzeugt jedenfalls dann nicht, wenn diese zu diskriminie-
renden Pauschalisierungen führt (für die Einordnung als 
religiöses Symbol aber Michael, JZ 2003, 254 [255]). Die 
Verbindung von Kopftuch und Religiosität könnte sich letzt-
lich als staatlich reproduziertes Vorurteil herausstellen. Dies 
soll im Rahmen dieser Klausurlösung aber dahinstehen. 
29 Anordnung über die Amtstracht bei den Gerichten, AV d. 
JM v. 8.8.2006 (3152 – Z. 5) – JMBl. NRW, S. 193 (unter: 
http://www.jvv.nrw.de/anzeigeText.jsp?daten=769&daten2 
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das äußere Erscheinungsbild der Richter/-innen und betont 
ihre distanzierte und neutrale Rolle. In dieser formalisierten 
Umgebung kann ihm das Tragen religiöser Symbole als neut-
ralitätsgefährdend zugerechnet werden.30 Das JNeutG verhin- 
dert dies und ist damit zum Schutz der justiziellen Neutralität 
geeignet. 

Fraglich ist, ob das JNeutG auch mit Hinblick auf den 
Schutz der negativen Glaubensfreiheit der Prozessbeteiligten 
geeignet ist. Dies wäre nur dann der Fall, wenn sich das Tra-
gen von religiösen Symbolen durch Richter/-innen als Ein-
griff in die Grundrechte der Prozessbeteiligten darstellte. Da- 
gegen spricht, dass der reine Anblick von religiösen Symbo-
len grundsätzlich keinen Eingriff vermitteln kann.31 Es gehört 
vielmehr zum allgemeinen und gemeinhin akzeptierten Le-
bensrisiko in einer offenen, pluralistischen Gesellschaft, mit 
Dingen und Symbolen konfrontiert zu werden, die den eige-
nen Überzeugungen widersprechen. Dies gilt grundsätzlich 
auch dann, wenn staatliche Funktionsträger/-innen religiöse 
Symbole tragen oder verwenden. Dies ist nämlich unproble-
matisch, solange Grundrechtsträger/-innen der Konfrontation 
ausweichen können oder diese nur von geringfügiger Intensi-
tät ist. Die Eingriffsschwelle ist jedoch dort überschritten, wo 
sich Betroffene der Konfrontation nicht mehr entziehen kön-
nen, weil eine gesetzliche Pflicht dies verhindert (etwa bei 
Anwesenheitspflichten).32 Dies gilt umso mehr, wenn der Staat 
in diesem Zusammenhang eine hoheitlich-autoritäre Rolle 
einnimmt, also entscheidend und ggf. verbietend oder stra-
fend auftritt. Weil in diesen Situationen allein der Staat in der 
Lage ist, die Konfrontationssituation aufzulösen, trifft ihn hier 
eine entsprechende Schutzplicht.33 Staatlich geduldete (oder 
sogar angeordnete)34 religiöse Symbole in Zwangssituationen 
sind daher als Eingriffe in die negative Religionsfreiheit zu 
werten.35 Das JNeutG verhindert diese Zwangssituation, för- 
dert damit den Schutz der negativen Glaubensfreiheit und ist 
daher zum Schutz der Prozessbeteiligten geeignet. 
 
 

                                                                                 
(14.7.2020). 
30 BVerfG, Beschl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, Rn. 90 
(juris); ähnlich Weidemann, ZJS 2016, 286 (293), der jedoch 
stärker auf (den Anschein der) Gefährdung richterlicher Un-
abhängigkeit abstellt; a.A.: Payandeh, DÖV 2018, 482 (486). 
31 Siehe dazu insgesamt kritisch Röhrig, Religiöse Symbole 
in staatlichen Einrichtungen als Grundrechtseingriffe, 2017, 
S. 229. 
32 BVerfGE 93, 1 (15 f.); dazu anschaulich mit weiteren Kon-
fliktfeldern aus dem Bereich Schule Büscher/Glasmacher, 
JuS 2015, 513 ff. 
33 BVerfG, Beschl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, Rn. 94 f. 
(juris) 
34 Siehe etwa zu der Kreuzpflicht in bayrischen Amtsstuben 
Friedrich, NVwZ 2018, 1007. 
35 Dazu insg. BVerfG, Beschl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, 
Rn. 94 (juris) m.w.N., wo von einer Belastung die Rede ist, 
die einer grundrechtlich relevanten Beeinträchtigung gleich-
kommt; Eckertz-Höfer, DVBl. 2018, 537 (544); a.A. Payan- 
deh, DÖV 2018, 482 (485). 

c) Erforderlichkeit 
Das JNeutG müsste auch erforderlich sein. Diese Vorausset-
zung stellt auf die Effizienz der Maßnahme ab, es dürfte also 
kein milderes, gleich effektives Mittel zur Zweckerreichung 
ersichtlich sein. 

In Betracht käme hier eine Lösung, nach der religiöse 
Symbole nur auf Antrag eines Prozessbeteiligten abgelegt 
werden müssten. Dies wäre weniger eingriffsintensiv, da ent- 
sprechende Symbole grundsätzlich getragen werden könnten. 
Dann bliebe es jedoch in den Fällen, in denen ein entspre-
chender Antrag nicht gestellt würde, bei der Zurechnung des 
religiösen Symbols zum Staat. Darüber hinaus ist zu beach-
ten, dass Prozessbeteiligte ihren Antrag aus taktischen Über-
legungen zurückhalten könnten. Die Antragslösung ist nicht 
gleich effektiv. § 3 Abs. 1 JNeutG ist daher erforderlich. 
 
d) Angemessenheit 
Der Eingriff müsste außerdem angemessen sein. Die Eingriffs-
auswirkungen dürfen also nicht außer Verhältnis zum ver-
folgten Zweck stehen.36 Bei der Auflösung dieses Span-
nungsverhältnisses zwischen verschiedenen Verfassungsgü-
tern kommt dem Gesetzgeber eine Einschätzungsprärogative 
zu.37 

Das Verbot religiöser Symbole ist mit einem intensiven 
Eingriff in die Grundrechte der Justizbeschäftigten – hier der 
E – verbunden. Die Religionsfreiheit ist eines der bedeu-
tendsten Grundrechte des GG und für ein friedliches Zusam-
menleben in der pluralistischen Gesellschaft unverzichtbar. 
Dies wird u. A. durch die vorbehaltlose Gewährleistung in 
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG deutlich. Ein staatlich verordneter 
Zwang zu aus religiöser Sicht „falschem“ Verhalten kann 
erhebliche innere Konflikte bei der gläubigen Person auslö-
sen und stellt Betroffene vor die Entscheidung, ob sie ihrer 
Religion folgen oder ihren Beruf ausüben wollen. Die Be-
schränkung auf den Zeitraum der gerichtlichen Verhandlung 
mildert die Eingriffsintensität. Allerdings ist die mündliche 
Verhandlung ein wesentlicher und zwingender Bestandteil 
der richterlichen Tätigkeit. Für Justizbeschäftigte wie die E, 
die sich einen Verzicht auf religiöse Kleidung auch für kurze 
Zeiträume nicht vorstellen können, macht das Verbot die 
Berufsausübung unmöglich. 

Bei der Gewichtung des Eingriffs ist außerdem mildernd 
zu berücksichtigen, dass sich Richter/-innen aktiv und frei-
willig für den Dienst in der Justiz entschieden haben.38 Dass 
dort besonders hohe Neutralitätsanforderungen gelten, was 
sich auch in der Ritualisierung von Ablauf der Verhandlun-
gen und Kleidung der Richter/-innen und Anwälte widerspie-
gelt, ist bekannt. 

                                                
36 Epping (Fn. 4), Rn. 91 ff. 
37 BVerfG, Beschl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, Rn. 90 
(juris). 
38 Anders aber die Rechtsreferendar/-innen, für welche die 
Ableistung des juristischen Vorbereitungsdienstes verpflich-
tend ist, um das zweite Staatsexamen ablegen zu können, vgl. 
BVerfG, Beschl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, Rn. 103 
(juris). 
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Bei der Gewichtung des Zwecks ist die negative Religions-
freiheit zu berücksichtigen. Im Gerichtssaal mit einem religi-
ösen Symbol konfrontiert zu werden, stellt zwar einen Ein-
griff in die negative Religionsfreiheit dar, es wird den Be-
troffenen jedoch kein bestimmter Glaubensinhalt aufgezwun-
gen. Konfrontiert werden diese in erster Linie nur mit dem 
Anblick des Symbols. Mit weiteren Inhalten der Religion 
werden sich die Betroffenen nur insoweit auseinandersetzen 
müssen, wie sie diese dem Symbol selbst zuweisen. Diese 
inhaltliche Auseinandersetzung, die durch das Symbol allen-
falls ausgelöst, aber staatlicherseits keinesfalls aktiv prakti-
ziert wird, kann aber kaum als Argument für einen weitrei-
chenden Eingriff in die positive Religionsfreiheit in Stellung 
gebracht werden. Dass das „Ansehen-Müssen“ eines religiö-
sen Symbols bei Gericht einen vergleichsweise wenig ge-
wichtigen Eingriff darstellt, zeigt sich auch daran, dass es im 
Kontext der Schule die Eingriffsschwelle teilweise überhaupt 
nicht überschreitet.39 Soweit zu dem Tragen des Symbols also 
kein weitergehendes, insbesondere missionierendes Verhalten 
hinzukommt – wofür bei Richter/-innen keine Anzeichen vor- 
liegen und was durch das Verbot der Symbole auch nicht 
verhindert würde – kann dem Zweck, die negative Glaubens-
freiheit der Prozessbeteiligten zu fördern, nur geringes Ge-
wicht zukommen. 

Darüber hinaus soll das JNeutG aber auch die Neutralität 
der Justiz schützen. Die religiöse Neutralität des Staates und 
speziell der Justiz ist ein äußerst wichtiges Gut. Insbesondere 
darf sich der Staat nicht mit einer bestimmten Religion identi-
fizieren. Bereits ein entsprechender Anschein muss verhin-
dert werden, um die Akzeptanz justizieller Entscheidungen 
zu wahren. Von Richter/-innen ver- oder abgeurteilt zu wer-
den, die sich während der Verhandlung aktiv zu einer be-
stimmten Religion bekennen, kann dazu führen, dass die Ent- 
scheidung mehr als religiöser denn als justizieller Akt begrif-
fen wird. Dies bringt eine Gefahr für die Akzeptanz der ge-
richtlichen Entscheidung sowie – weil die Identifikation dem 
Staat zugerechnet wird – für die religiöse Neutralität mit sich. 

Dieser Gefahr versucht der Gesetzgeber durch eine starke 
Formalisierung und Ritualisierung des Gerichtsprozesses und 
des Erscheinungsbildes von Richter/-innen entgegenzutreten. 
Dass der Staat erheblichen Einfluss auf das Erscheinungsbild 
und die Kleidung nehmen darf, ist für den Justizdienst cha-
rakteristisch und wird in ausländischen Rechtsordnungen 
teilweise in erheblich höherem Maße praktiziert. Durch reli-
giöse Symbole kann die vom Staat mit der Amtstracht inten-
dierte Wirkung gemindert werden. 

Dabei handelt es sich lediglich um abstrakte Gefahren, für 
deren Eintritt bisher keine Anzeichen ersichtlich sind. Ob 
solche abstrakten Gefahren – auf die auch das JNeutG abstellt 
– ausreichen können, um vergleichsweise erhebliche Eingrif-
fe in die positive Religionsfreiheit zu rechtfertigen, ist indes 
fraglich. Im Zusammenhang mit dem Schulunterricht hatte 
das BVerfG dies verneint und eine „hinreichend konkrete Ge- 
fahr“ für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralitäts-

                                                
39 Vgl. etwa Sacksofsky, NJW 2003, 3297 (3299). 

pflicht gefordert.40 Für den Bereich der Justiz ergeben sich 
andere Maßstäbe. Hier tritt der Staat typischerweise deutlich 
hoheitlich-autoritärer auf und wird regelmäßig durch eine 
einzelne Person (der/die Vorsitzende) repräsentiert. Da es sich 
um hoheitliche Tätigkeit „im Kernbereich“ handelt, kommt 
der Neutralitätspflicht ein erhöhtes Gewicht zu.41 Staatliche 
Schutzmaßnahmen können daher bereits im Vorfeld einer 
konkreten Gefährdung ansetzen. 

Im Ergebnis stehen die Eingriffsauswirkungen nicht außer 
Verhältnis zum verfolgten Zweck. Damit ist § 3 Abs. 1 
JNeutG angemessen. 
 
IV. Zwischenergebnis 
Zwar stellt das Verbot religiöser Symbole bei der mündlichen 
Verhandlung einen schweren Grundrechtseingriff dar, dieser 
kann jedoch angesichts der überragenden Bedeutung der reli- 
giösen Neutralitätspflicht des Staates gerechtfertigt werden. 
 
C. Ergebnis zu Frage 1 
Die Verfassungsbeschwerde der E ist zulässig, aber unbe-
gründet. Sie wird daher keinen Erfolg haben. 
 
Lösungsvorschlag zu Frage 2 
Es kommt allein Art. 3 Abs. 1 GG als verletzt in Betracht. Es 
liegt in dem vorgegebenen Vergleichspaar lediglich eine 
Unterscheidung nach der Berufszugehörigkeit vor, die von 
keinem anderen, „speziellen“ Gleichheitssatz erfasst wird.42 
 
I. Persönlicher Anwendungsbereich des Art. 3 Abs. 1 
GG43 
Vom persönlichen Anwendungsbereich erfasst sind jedenfalls 
alle natürlichen Personen. Das zu prüfende Vergleichspaar 
bilden hier Richterinnen und Lehrerinnen, also jeweils natür-
liche Personen. Dass diese jeweils in Ausübung ihrer amtli-
chen Tätigkeit betroffen sind, ändert an der Anwendbarkeit 

                                                
40 BVerfGE 138, 296 Rn. 80; besprochen bei Wißmann, ZJS 
2015, 299. 
41 Zu der besonderen Bedeutung des Neutralitätsgebots in der 
Justiz auch VGH Kassel, Beschl. v. 23.5.2017 – 1 B 1056/17, 
Rn. 31. 
42 Außerhalb des vorgegebenen Vergleichspaares stellen sich 
jedoch interessante Fragen. Es liegt nämlich eine jedenfalls 
mittelbare Diskriminierung sowohl wegen des Glaubens als 
auch wegen des Geschlechts vor (anders aber BVerfG, Be-
schl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, Rn. 113 ff. [juris]). Die 
spezifischen Probleme dieser sogenannten mehrdimensiona-
len oder intersektionalen Diskriminierung sind in Literatur 
und Rechtsprechung bisher kaum angemessen behandelt 
worden (vgl. aber zum europäischen Recht Weinberg, EuZA 
2020, 60). 
43 Über das Prüfungsschema des allgemeinen Gleichheitssat-
zes herrscht wenig Einigkeit. Vorzugswürdig ist ein für alle 
Gleichheitssätze passender, allgemeiner Aufbau, der dann an 
den jeweilig angewendeten Gleichheitssatz und an den Fall 
angepasst werden kann. Siehe dazu Kempny/Lämmle, JuS 
2020, 22 (23 ff.). 
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des Art. 3 Abs. 1 GG nichts.44 Nach vorzugswürdiger Ansicht 
kann es bei der Frage, ob der Gleichheitssatz überhaupt An-
wendung findet, nicht auf eine wie auch immer geartete 
„Vergleichbarkeit“ der Personen ankommen.45 
 
II. Zurechenbare, nachteilige Ungleichbehandlung 
Es müsste zunächst eine Ungleichbehandlung des Vergleichs- 
paares vorliegen. Eine Ungleichbehandlung liegt dann vor, 
wenn der Gleichbehandlungsverpflichtete hinsichtlich der 
einen Vergleichsperson in einer spezifischen Weise handelt, 
im Falle der anderen Vergleichsperson aber nicht.46 Im vor-
liegenden Fall verbietet der Landesgesetzgeber der Richterin 
das Tragen des Kopftuches, der Lehrerin hingegen nicht. 
Eine Ungleichbehandlung liegt demnach vor. 

Diese müsste dem Landesgesetzgeber auch zurechenbar 
sein. Er müsste die diskriminierende Handlung unmittelbar 
selbst vorgenommen haben. Dies ist hier der Fall, da er die 
entsprechenden Gesetze erlassen hat.47 

Die Ungleichbehandlung müsste außerdem für eine der 
Vergleichspersonen nachteilig sein.48 Dies ist jedenfalls dann 
gegeben, wenn die Freiheit der einen Person im Vergleich zu 
der anderen eingeschränkt wird. Die Richterinnen dürfen bei 
ihrer Tätigkeit nach dem JNeutG kein Kopftuch und auch 
keine anderen religiösen Symbole tragen, wohingegen Lehre-
rinnen dieses Verhalten grundsätzlich weiter erlaubt ist.49 Die 
Regelung des JNeutG ist daher für Richterinnen nachteilig. 
 
III. (Fehlende) Rechtfertigung der Ungleichbehandlung 
Die Ungleichbehandlung könnte gerechtfertigt sein. Dazu 
müsste ein ausreichend gewichtiger Unterschied zwischen 
den Vergleichsgruppen vorliegen. Welche Anforderungen an 
das Gewicht dieses Unterschieds zu stellen ist, lässt sich nach 
dem BVerfG „nicht abstrakt, sondern nur nach dem jeweils 

                                                
44 Siehe zu der Frage des Sonderstatusverhältnisses vorste-
hend Punkt A. I. 1. 
45 Ebenso wenig sinnvoll ist die Bildung eines sogenannten 
„tertium comparationis“; dazu insg. Kischel, in: Epping/Hill- 
gruber (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar Grundgesetz, 
43. Ed., Stand: 15.5.2020, Art. 3 Rn. 15.2 und 17 f. m.w.N; 
anders aber wohl Epping (Fn. 4), Rn. 782 f.; Gröpl, in: 
Gröpl/Windthorst/v. Coelln (Fn. 19), Art. 3 Rn. 28 ff. 
46 Vgl. dazu Kempny/Reimer, Die Gleichheitssätze, 2012, 
S. 49. 
47 Man könnte einwenden, dass die Regelung zum Lehrerin-
nenkopftuch weniger auf eine Entscheidung des Landesge-
setzgebers als mehr auf eine des BVerfG zurückgeht, nament-
lich BVerfGE 138, 296. Dies ist gleichwohl für die Prüfung 
des JNeutG unerheblich, da der Landesgesetzgeber weiterhin 
die Wahl hatte, Richterinnen gleich oder ungleich zu behan-
deln. 
48 Im „Normalfall“, wenn also die Grundrechtsverletzung 
hinsichtlich einer konkreten Person geprüft wird, muss die 
Ungleichbehandlung für diese nachteilig sein. 
49 Vgl. zu dieser Unterscheidung auch weitergehend Hecker, 
NVwZ 2020, 423 (426). 

betroffenen Sach- und Regelungsbereich“ näher bestimmen.50 
Dabei ist die Bindungsintensität grundsätzlich umso höher, je 
weniger die betroffene Person das Unterscheidungsmerkmal 
beeinflussen kann.51 

Vorliegend wird nur der Umstand auf seine Rechtmäßig-
keit geprüft, dass das JNeutG nach der Berufszugehörigkeit 
unterscheidet, indem es lediglich Richter/-innen betrifft, aber 
nicht Lehrer/-innen. Während die Anknüpfungen an Glauben 
und Geschlecht, die in der Regelung (jedenfalls mittelbar) 
auch vorhanden sind, als mehr oder weniger unverfügbare 
Eigenschaften eine vergleichsweise starke Bindungsintensität 
des Landesgesetzgebers auslösen, stellt sich die Situation bei 
der Berufszugehörigkeit anders dar. Diese Eigenschaft ist von 
den Vergleichspersonen frei gewählt und somit beeinflussbar. 
Dementsprechend ist die Bindungsintensität hinsichtlich des 
zu prüfenden Vergleichspaares relativ niedrig anzusetzen. 

Wichtiger als die Festlegung der Bindungsintensität ist al-
lerdings die Gewichtung der Unterschiede und Gemeinsam-
keiten zwischen den Vergleichspersonen mit Blick auf das 
vorliegende Differenzierungsziel.52 

Gemeinsam ist den Vergleichspersonen der Umstand, dass 
beide als Bedienstete des Staates im weitesten Sinne als des-
sen Repräsentant/-innen vor Bürger/-innen auftreten. Beide 
sind dabei mit hoheitlichen Befugnissen ausgestattet, die sich 
gleichwohl in ihrer Reichweite deutlich unterscheiden. Bei-
den Fällen ist weiterhin gemein, dass die ihnen „gegenüber-
stehenden“ Personen teilweise einer gesetzlichen Pflicht zum 
Kontakt mit der Amtsperson unterliegen, nämlich der Schul-
pflicht (§§ 34 ff. SchulG NRW) und der Anwesenheitspflicht 
der Prozessbeteiligten (z.B. Anwesenheitspflicht des Ange-
klagten, § 231 StPO). 

Allerdings ergeben sich auch erhebliche Unterschiede. 
Richterliche Tätigkeit ist – im Gegensatz zur Ausübung des 
Lehrberufs – unmittelbar dem Kernbereich hoheitlich-staat- 
licher Aufgabenerfüllung zuzuordnen. Richter/-innen treten in 
besonderer Weise als unmittelbare staatliche Vertreter/-innen 
auf, da sie buchstäblich „im Namen des Volkes“ entscheiden. 

Dass Richter/innen den Staat in besonderer Weise reprä-
sentieren, wird auch durch die weitreichende Ritualisierung 
des Gerichtsprozesses unterstrichen, für die es bei Lehrer/ 
-innen keine Entsprechung gibt.53 So haben sich etwa nach 
Richtlinie 124 Abs. 2 S. 2 der Richtlinien für das Strafverfah-
ren und das Bußgeldverfahren54 alle Anwesenden bei Eintritt 

                                                
50 BVerfGE 129, 49, Orientierungssatz 1c. Eine Differenzie-
rung zwischen „Willkürformel“ und „neuer Formel“, vgl. 
etwa BVerfGE 55, 72, Rn. 47 (juris), ist veraltet. 
51 BVerfGE 129, 49, Orientierungssatz 1c. 
52 Dies kann als eine Form der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
beschrieben werden, jedoch ergeben sich erhebliche Unter-
schiede zu der freiheitsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprü-
fung, weil es nicht in erster Linie um eine Zweck-Mittel-
Relation geht. 
53 Siehe dazu bereits vorstehend in Bezug auf die Rechtferti-
gung des Grundrechtseingriffs Punkt A. II. 3. b). 
54 Online abrufbar unter  
http://www.verwaltungsvorschriften-im-
internet.de/bsvwvbund_01011977_420821R5902002.htm  
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des Gerichts zu erheben. Auch der Kleidung von Richter/ 
-innen kommt besondere Bedeutung zu, das Tragen der 
Amtstracht ist für sie verpflichtend.55 Somit hat der Staat von 
seinem Bestimmungsrecht über das äußere Erscheinungsbild 
von Richterinnen erheblich stärkeren Gebrauch gemacht als 
bei Lehrerinnen. Anders als im Klassenzimmer nutzt er im 
Gerichtssaal die Kleidung seiner Repräsentant/-innen, um de- 
ren Überparteilichkeit und Autorität zu symbolisieren. Des-
wegen steht die Kleidung von Richterinnen (also auch ein 
Kopftuch) in einem anderen Kontext als jene von Lehrerin-
nen.56 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung des 
bei der Prüfung des Art. 4 GG Gesagten erscheint die Un-
gleichbehandlung gerechtfertigt. Dies gilt umso mehr, als – 
wie vorstehend ausgeführt – an das Gewicht der Unterschiede 
in diesem Fall keine besonders hohen Anforderungen zu 
stellen sind. 
 
IV. Ergebnis zu Frage 2 
Die unterschiedliche Behandlung von Lehrerinnen und Rich-
terinnen ist nach Art. 3 Abs. 1 GG legitim.57 

                                                                                 
(14.7.2020). 
55 Anordnung über die Amtstracht bei den Gerichten, AV d. 
JM v. 8.8.2006 (3152 – Z. 5) – JMBl. NRW S. 193 (unter 
http://www.jvv.nrw.de/anzeigeText.jsp?daten=769&daten2= 
(14.7.2020). 
56 Vgl. dazu BVerfG, Beschl. v. 14.1.2020 – 2 BvR 1333/17, 
Rn. 90 (juris) m.w.N. 
57 Damit ist allerding keine Aussage über die Legitimität der 
mittelbaren, mehrdimensionalen Diskriminierung wegen des 
Geschlechts und des Glaubens getroffen. 


